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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
 

AEMR Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

EPTA Expanded Program of Technical Assistance1 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen) 

IAEA International Atomic Energy Agency (Internationale 
Atomenergiebehörde) 

ILO International Labour Organization (Internationale 
Arbeitsorganisation 

IPwskR Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte 

MNC Multinational Corporation (multinationales Unternehmen) 

NGO Non-governmental Organization (Nicht-Regierungsorganisation) 

NPT Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (Vertrag 
über die Nichtverbreitung von Kernwaffen) 

NWICO New World Information and Communication Order 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) 

PLO Palestine Liberation Organization (Palästinensische 
 Befreiungsorganisation) 

SWAPO South-West Africa People’s Organisation 

UN United Nations (Vereinte Nationen) 

UN-Charta Charta der Vereinten Nationen 

UNDP United Nations Development Programme 
(Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur) 

UNICEF United Nations International Children’s (Emergency) Fund 
(Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees (Hoher 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen) 

WHO World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation) 

WIG Western Information Group 

WVK Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge

                                                
1 Sonderprogramm der Vereinten Nationen und einiger Sonderorganisationen zur Verbesserung der 

Lebensstandards von Entwicklungsländern. 
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1. EINLEITUNG 
 

„The UNESCO has been created to accomplish not the difficult but the impossible“.2 Bereits 
dieses Eingangszitat verdeutlicht die Probleme, oder besser: Herausforderungen, denen die 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (im Folgenden: UNESCO) 
ausgesetzt ist. Unumstritten haben die Vereinigten Staaten von Amerika, allein schon aus 
ihrer dominanten Rolle in der Weltpolitik, die Entwicklung der UNESCO signifikant geprägt. 

Die folgende Hausarbeit soll sich dem Thema der Beziehungen zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der UNESCO vor dem Hintergrund des amerikanischen Rückzuges 
aus der UNESCO mit Wirkung des 31.12.1984 widmen. Dabei soll dem Aspekt der 
multilateralen Bildungsfinanzierung besondere Beachtung geschenkt werden, unter 
anderem aufgrund der Tatsache, dass die Beitragszahlungen der Vereinigten Staaten immer 
von substantieller Signifikanz für die Organisation waren.3 Die Fragestellung der Arbeit „Was 

waren die Gründe für und die Konsequenzen des Austritts?“ untersucht dabei kritisch 
Gründe für den Austritt der Vereinigten Staaten aus der UNESCO. Dabei ist die 
zugrundeliegende Hypothese des Autors, dass der Austritt keineswegs eine spontane 
Reaktion, sondern Teil einer holistischen US Strategie zu internationalen Organisationen war. 

Methodisch ist es das Ziel der Arbeit, gezielt einen interdisziplinären Anspruch zu folgen, 
das heißt sowohl die politische als auch rechtliche Dimensionen des Themas zu beleuchten. 
Dies spiegelt sich so auch explizit in der Gliederung der Ausarbeitung wider: Neben der 
Problematisierung des (Untersuchungs-) Gegenstandes legt die Einleitung einige allgemeine 
Erläuterungen zu der UNESCO dar, um den Zugang zum Thema zu erleichtern. Das darauf 
folgende Kapitel stellt kursorisch die historische Entwicklung der Beziehung zwischen der 
USA und der Sonderorganisation der UN vor. Im Anschluss daran wird der amerikanische 
Austritt samt des dazugehörigen Rückzugsprozesses eingehend beleuchtet; und zwar 
sowohl aus politischer als auch aus rechtlicher Dimension. Wie bereits erwähnt, soll der 
Aspekt der multilateralen Bildungsfinanzierung deutlich Eingang in diese Arbeit finden. Dazu 
wird im darauffolgenden Kapitel zunächst in die multilaterale Bildungsfinanzierung im 
Allgemeinen eingeführt, dabei immer in Rückbezug im speziellen auf die UNESCO. Mit den 
so gewonnen Erkenntnissen bildet der nachfolgende Abschnitt eine Brücke zwischen der 
multilateralen Bildungsfinanzierung und der Beziehung zwischen USA und UNESCO, 
insbesondere mit Verweis auf den US-amerikanischen Austritt aus der UNESCO (und den 
damit verbundenen Konsequenzen für die multilaterale Bildungsfinanzierung). Infolgedessen 
werden die Konsequenzen des Austritts für die UNESCO dargelegt. Auch wird kurz darauf 
einzugehen sein, wie sich die US-Politik nach dem Austritt aus der UNESCO zur 
Sonderorganisation gestaltete. Ein abschließendes Fazit gibt eine Zusammenfassung der 
gesamten Arbeit und beantwortet durch Rückbezug zu der Einleitung die gestellte 
Forschungsfrage. Darüber hinaus bietet die Arbeit einen weiteren Ausblick für weitere 
Arbeiten und Forschungsfragen auf diesem Themengebiet an.  

Bereits in der Charta der Vereinten Nationen ist im Artikel 55 in Verbindung mit Art. 55  
lit. b festgelegt, dass 

„[u]m jenen Zustand der Stabilität und Wohlfahrt herbeizuführen, der erforderlich 

ist, damit zwischen den Nationen friedliche und freundschaftliche, auf der 

Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 

Völkerberuhende Beziehungen herrschen, fördern die Vereinten Nationen […] b) 

                                                
2   Urheber des Zitates unbekannt, zitiert aus Preston et al. 1989, S. 43. 
3   Shuster, 1963, S. 3. 
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die Lösung internationaler Probleme wirtschaftlicher, sozialer, gesundheitlicher 

und verwandter Art sowie die internationale Zusammenarbeit auf den Gebieten 

der Kultur und Erziehung […]”.4 

Aus der Charta der Vereinten Nationen selbst geht also die Notwendigkeit der Gründung 
einer solchen Organisation hervor. Nach Artikel 57 Absatz 2 UN-Charta werden diese 
Organisationen als Sonderorganisationen („specialized agencies“) bezeichnet und sollen, 
Artikel 71 Absatz 1 UN-Charta folgend, in Beziehung zu den UN gebracht werden.5 

Die UNESCO umfasst 195 Mitglieder sowie acht assoziierte Mitglieder.6 Als neuestes 
Mitglied stimmte die Generalkonferenz dem Beitrittsgesuch Palästinas zu.7 Die 
Hauptaufgabengebiete der UNESCO erstrecken sich auf die Förderung von Erziehung, 
Wissenschaft, Kultur sowie Kommunikation und Information.8 Letztere beiden Elemente 
waren ein Grund für die bis zum Austritt andauernde Kontroverse mit den Vereinigten 
Staaten auf die noch später einzugehen ist. Nicht zuletzt die Worte der Präambel der 
UNESCO-Verfassung, deren Aufgabe es ist, die Motive sowie den Zweck der Verfassung 
zwischen den Mitgliedstaaten auszudrücken, verdeutlicht die Erwartungen der Staaten an 
die UNESCO. „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frieden im 

Geist der Menschen verankert werden.“9  
Erwähnt wird dies explizit, da die UNESCO seit ihrer Gründung immer wieder an den in 

sie gesteckten Erwartungen zu scheitern drohte. Dies spielte insbesondere im Verhältnis zu 
den Vereinigten Staaten eine gewichtige Rolle aufgrund der Tatsache, dass die USA 
wiederholt auf die in der Verfassung dargelegten Aufgaben der UNESCO Bezug nehmen 
sollten. 

 
 

2. DIE GESCHICHTE ZWISCHEN USA UND UNESCO – EIN 
KURZER ABRISS 

 

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Beziehung 
der USA zur UNESCO. Es wird sich dabei zeigen, dass sich einige Kontroversen zwischen 
den Akteuren bereits mit einiger Vorlaufzeit entwickelt haben.  

Bei der Bewertung amerikanischer Politik gilt es mehrere Aspekte zu beachten. Zum 
einen schwankt die (Selbst-)Auffassung über die US-Politik zwischen einer (positiven), die 
die USA als Weltverbesserer sieht, und einer (negativen) Auffassung, nach welcher 
amerikanische Politik rein egoistisch ausgerichtet zur bloßen Durchsetzung der eigenen 
Interessen dient.10 Daneben steht amerikanische Außenpolitik auch immer im 
Spannungsfeld zwischen moralischer Führerschaft und Isolationismus.11 Im Sinne der 
Perspektive auf die Vereinigten Staaten als Weltverbesserer sahen diese die UNESCO im 

                                                
4   UN-Charta. 
5   Artikel 57 (1) rekurriert in Hinblick auf die Koordinierung mit den Sonderorganisationen der UN auf Artikel 63 

UN-Charta. Demnach obliegt dem Wirtschafts- und Sozialrat der UN die Beziehungen zwischen der 
Sonderorganisation und der Generalversammlung der UN zu koordinieren. 

6   www.unesco.org/new/en/member-states/countries/  
7   Auf die Kontroverse um den Beitritt Palästinas, insbesondere im Hinblick auf die Vereinigten Staaten, soll hier 

allerdings nicht eingegangen werden. 
8  Artikel 1 Absatz 1 der UNESCO Verfassung formuliert „Ziel der UNESCO ist es, durch Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen Völkern in Bildung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Friedens und der 
Sicherheit beizutragen […].“ 

9   UNESCO Verfassung, Präambel, Absatz [1]. 
10 Preston et al. 1989, S 21. 
11 Imber 1989, S. 14. 
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Kalten Krieg als ein missionarisches Instrument zur Verbreitung ihrer Ideologie an. 
Gegenüber der Sowjetunion versuchte man aus diesem Grund eine Art Quarantäne zu 
betreiben mit dem Ziel der Eindämmung des Kommunismus. Dies ging spätestens nach 
dem Beitritt der UDSSR zur UNESCO so weit, als dass sich Mitgliedsstaaten zwischen der 
Loyalität zu den USA oder zur UNESCO entscheiden musste, d.h. Loyalität zur UNESCO 
wurde automatisch als illoyales Verhalten gegenüber den USA betrachtet.12  

Es gibt in den Vereinigten Staaten laut Verfassung drei wesentliche Akteure, die das 
Verhältnis zur UNESCO prägen. Der Kongress, hierbei insbesondere der Senat, das State 
Department (Außenministerium) und abschließend die Nationale UNESCO-Kommission. Die 
Hauptverantwortung bei der US-Mitarbeit in der UNESCO obliegt dabei dem State 
Department.13 

In den Gründungszeiten sollte die UNESCO in den Augen der Vereinigten Staaten reine 
Service- und Beratungsfunktionen wahrnehmen und dabei in den internationalen 
Beziehungen eine neutrale Haltung einnehmen. Allerdings sollte die UNESCO andererseits 
das amerikanische Konzept des informellen Imperiums, das heißt die Schaffung freier 
Märkte und eines liberalen Welthandels und damit vielmehr westlichen 
Wirtschaftsliberalismus und seine politischen Werte reproduzieren. Hier ergibt sich ein klarer 
Widerspruch zwischen geforderter Neutralität und dem expliziten Insistieren auf einer klaren 
politischen Position.14 

Tatsächlich beteiligten sich die Vereinigten Staaten auch erst an der Gründung der 
UNESCO als feststand, dass eine solche Organisation auch ohne das Zutun der USA 
entstehen würde. Dies führte dazu, dass die Vereinigten Staaten schon seit der Gründung 
der Organisation eine mehrheitlich reaktive Politik zu ihr verfolgten.15 
Seit Gründung der UNESCO waren die Vereinigten Staaten der größte Beitragszahler der 
Organisation; gleichzeitig aber auch ihr größter Kritiker. Bereits zu Beginn nahmen die 
Budgetfrage der UNESCO sowie die Einteilung der wohlhabenden Staaten in Geberländer 
und der ärmeren Staaten in Empfängerländer einen hohen Stellenwert für die US-
Administration ein.16 Dennoch muss konstatiert werden, dass die Vereinigten Staaten, 
jedenfalls zu Beginn, einen relativ großen Einfluss in der Organisation hatten. Die 
Repräsentation in den UNESCO Organen war durchaus in Proportion zu den gezahlten 
Beiträgen. Allerdings schwächten eigene bilaterale US-Programme die Position der 
UNESCO.17 

Bezüglich der UNESCO-Verfassung sahen die Amerikaner die Gefahr eigene, tief 
verwurzelte emotionale und intellektuelle Werte könnten untergraben werden. Daneben war 
ein Grund für das amerikanische Unwohlsein in Bezug auf die UNESCO die Ansicht, die 
UNESCO stelle eine Gefahr für die nationale Souveränität dar. Hierin sieht Shuster erste 
Anzeichen für eine sich abzeichnende feindliche Haltung gegenüber internationalen 
Organisationen.18 

Allein dies war ein Grund für die Komplexität der Beziehung zwischen den beiden 
Akteuren. Hierbei spielte auch die Rolle der öffentlichen Meinung (public opinion) eine 
wesentliche Rolle, auf die im weiteren Verlauf noch einzugehen ist.19 

                                                
12 Preston et al. 1989, S. 48-49. 
13 Kittel 1995, S. 218-219. 
14 Preston et al. 1989, S. 36-37. 
15 Im Gegensatz zu allen anderen internationalen Organisationen der unmittelbaren Nachkriegsjahre ist die 

UNESCO auch mehrheitlich europäisch geprägt, Coate 1988, S. 25. Kittel 1995, S. 215. Diese Reaktivität 
deckte sich weitestgehend mit der generellen UN-Politik der Vereinigten Staaten. 

16 Shuster 1963, S. 3,12; Kittel 1995, S. 217. 
17 Shuster 1963, S. 16, 96. 
18 Shuster 1963, S. 68. 
19 Shuster 1963, S. 95. 
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Für die amerikanische Politik zur UNESCO ist hilfreich anzuführen, dass man 
grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Wegen der Einflussnahme auf die UNESCO 
unterscheiden kann. Zum einen kann man augenscheinlich durch die Teilnahme an der 
Generalkonferenz (General Conference) und dem Exekutivrat (Executive Board) sowie, zum 
anderen, durch Beratungen mit der nationalen Kommission seiner Ansicht Ausdruck 
verleihen. Außerdem besteht auch die Möglichkeit politische Fragen, die das ganze System 
der UN betreffen, in der UNESCO zu koordinieren sowie diese generell mit der gesamten 
US-Außenpolitik zu koordinieren. Abschließend lässt sich auch durch die Rekrutierung von 
amerikanischem Personal für das Sekretariat der UNESCO Einfluss ausüben. Es muss 
allerdings festgestellt werden, dass alle vier Faktoren unzureichend von amerikanischer 
Seite umgesetzt wurden. Beispielsweise waren US-Delegationen teilweise sogar zu groß, 
was zu Problemen bei der Arbeit im Exekutivrat führte.20 Bezüglich der nationalen 
Kommission ist anzuführen, dass Größen-, Effektivitäts- wie auch Kohärenzprobleme 
auftraten. Auch ist die untergeordnete Position des UNESCO-Stabes im US State 
Department kritisch zu betrachten.21 Zudem herrschte zwischen State Department und der 
nationalen Kommission eine mangelhafte Koordination. Die Frage, ob dies seitens des State 
Department durchaus beabsichtigt war, wird später noch einmal aufgeworfen. Der 
Rekrutierung von eigenem Personal für das UNESCO Sekretariat wird eine hohe Wichtigkeit 
seitens des State Department eingeräumt.22 Was sich negativ auf diesen Aspekt auswirkte, 
waren Probleme bei dem vom State Department gelenkten Rekrutierungsprozess.23 Für 
amerikanische Diplomaten war eine Einstellung im Sekretariat wenig reizvoll, weil sie eher 
als hinderlich für die eigene Karriere betrachtet wurde. Höhere Positionen, von denen jedoch 
nur wenige vorhanden waren, wurden schon eher als reizvoll erachtet. Der Einfluss auf den 
Generaldirektor bei der Besetzung dieser Positionen war dennoch begrenzt.24 

Die amerikanische Haltung zur UNESCO veränderte sich in den 50er und 60er Jahren 
aufgrund zweier Ereignisse. Durch den Beitritt der UDSSR 1954 wurde die Organisation zu 
einem Instrument des Kalten Krieges mit dem Ziel den Kommunismus einzudämmen. Die 
USA verstanden die Sonderorganisation demnach als ein politisches Organ, um soziale und 
erzieherische Aufgaben durchzuführen.25 Des Weiteren führten die De-
Kolonialisierungsprozesse in den beiden Jahrzehnten zu einem sprunghaften Anstieg an 
Neumitgliedern in der UNESCO. Von nun an hatten die damals sogenannten Dritte-Welt-
Staaten eine Mehrheit in den UNESCO-Gremien, was den Interessen der USA zuwiderlief. 
Dies spielte in der Diskussion um den Austritt der Vereinigten Staaten eine direkte Rolle.26 

Zu Kontroversen und daraufhin einer ersten Krise zwischen UNESCO und den USA kam 
es in den Jahren 1974 und 1975 in Folge der Rolle der UNESCO im Konflikt zwischen Israel 
und Palästina.27 Besonders bemerkenswert war hierbei, dass sich die Attacken der USA 
explizit gegen den damaligen Generaldirektor der UNESCO Amadou-Mahtar M’Bow 
richteten und nicht nur gegen die Organisation selbst. Die UNESCO übersah jedoch 
scheinbar die Sprengkraft der amerikanischen Kritik und spielte die Beschwerden herunter.28 

Durch die Wahl des Demokraten Jimmy Carter zum US-Präsidenten entspannte sich das 
Verhältnis zwischen USA und UNESCO allmählich wieder. Die Abwahl Carters nach nur einer 

                                                
20 Preston et al. 1989, S. 34 
21 Preston et al. 1989, S. 34 
22 Preston et al. 1989, S. 34. 
23Vielmehr sei es auf Grund der Bürokratie des State Department effizient den Rekrutierungsprozess durch 

selbiges laufen zu lassen, Preston et al. 1989, S. 34. 
24 Shuster 1963, S. 95-107. 
25 Shuster 1963, 114. 
26 Preston et al. 1989, S. 10; Rittberger 1995, S. 13. 
27 Imber 1989, S. 96-105. 
28 Preston et al. 1989, S. XV-XXII. 
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Amtszeit und die Wahl des Republikaners Ronald Reagan zum US-Präsidenten im Jahre 
1981 ließen jedoch alte Konfliktherde wieder aufbrennen und sich überdies neue bilden. Die 
zum Austritt führende Krise wird folglich im nächsten Abschnitt eingehender beleuchtet. 

 
 

3. DIE KRISE DER UNESCO – DER AUSTRITT DER VEREINIGTEN 
STAATEN 

 

Bereits der Wahlkampf des republikanischen Kandidaten Ronald Reagan ließ die 
Kontroversen erahnen, falls er aus der Wahl als Sieger hervorgehen sollte. Seine Betonung 
der ursprünglichen amerikanischen Werte, wie sie ein american exceptionalism nach 
konservativem Muster postuliert, verbunden mit einer Tendenz zum Isolationismus und 
einer grundlegenden Skepsis gegenüber internationalen Organisationen, insbesondere den 
Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen, ließ eine Neubewertung der 
amerikanischen Außenpolitik erwarten.29 Folglich kam es unter der Präsidentschaft von 
Reagan zu einem Tiefpunkt in den beidseitigen Beziehungen.30 
Das folgende Kapitel untersucht den Austritt der Vereinigten Staaten sowohl aus politischer 
als auch aus (völker-)rechtlicher Sicht. Es wird zunächst mit der politischen Dimension des 
Austritts begonnen. 
 

a) Die politische Dimension 
 

Der amerikanische Austritt aus der UNESCO mit Wirkung vom 1. Januar 1985 war keine 
Kurzschlusshandlung aufgrund eines singulären Ereignisses. Vielmehr vertritt der Autor 
dieser Arbeit die These, dass er das Ereignis einer Politik war, die seit dem Amtsantritt von 
Präsident Ronald Reagan darauf abzielte. Hierbei wirkten viele Akteure - Exekutive, 
Legislative, Medien und Interessensgruppen - zusammen. Preston bezeichnet den Rückzug 
aus der UNESCO als Teil der Reagan-Doktrin. Deren Ziel sei zum einen der Versuch, den 
Verlust an globalem Einfluss der Vereinigten Staaten umzukehren. Zum anderen sollte die 
Doktrin bezwecken, die Rolle der UN und ihrer Sonderorganisationen zu minimieren.31  

Folgende Kritikpunkte an der UNESCO kristallisierten sich in den Reagan-Jahren bis zum 
Austritt heraus: Zum einen brachte die Administration vor, dass die UNESCO nicht mehr ihre 
in der Verfassung aufgestellten Prinzipien verfolgen würde. Dazu kamen die Vorwürfe der 
Politisierung der UNESCO und des Missmanagements, also der fehlenden Effektivität und 
Effizienz. Hauptanklagepunkt und essentiellste Streitfrage war allerdings die sogenannte 
New World Information and Communication Order (NWICO).32 Im Austrittsschreiben selbst 
nannte die US-Regierung „politicization“, „statism“ und „budget expansion“ als offizielle 
Gründe für den Rückzug aus der UNESCO.33 Im Jahr vor dem Austritt 1984 verwies die US-
Regierung allerdings zudem auf Missmanagement und die Abkehr der ursprünglichen 
Prinzipien der UNESCO. Auch die Person des Generaldirektors M’Bow wurde erneut in das 
Zentrum der Kritik gerückt.34 

                                                
29 Preston et al. 1989, S. 152. 
30 Kittel 1995, S. 216. 
31 Preston et al. 1989, S. XV. 
32 Preston et al. 1989, S. 50, Schmitz 1995, S. 23. 
33 Mit „statism“ ist hierbei der Vorwurf der staatlichen Regulierung der Massenmedien gemeint. Im Kern geht 

es also um die Streitfrage der NWICO, vgl. Imber 1989, S. 97. Austrittsschreiben siehe U.S. Message to 
Secretary General of the United Nations (29.12.1983): United States: Withdrawal from UNESCO. In: 
International Legal Materials, 23(1), S. 218-230. 

34 Imber 1989, S.108-109; Coate 1988, S. 10, 57; Rittberger 1995, S. 13. 
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Im Folgenden wird zunächst auf die Kritikpunkte im Einzelnen eingegangen. Dabei wird 
der Versuch unternommen, jeden Vorwurf unmittelbar auf seine Stichhaltigkeit zu 
überprüfen, um so der Beantwortung der Forschungsfrage näher zu kommen. Erstgenannter 
Vorwurf, die Abkehr der in der Verfassung aufgestellten Prinzipien, ist eine subtile 
Beschwerde darüber, dass die ‚westlichen‘ Staaten in Folge des Beitritts der 
entkolonialisierten Staaten ihre Stimmenmehrheit in den Gremien der UNESCO verloren.35 
Problematisch gesehen wurde, dass trotz des Verlustes an Einfluss der Anteil der 
sogenannten Western Information Group (WIG) unverändert 2/3 am Gesamtbudget der 
UNESCO betrug, die finanzielle Unterstützung also diametral in Bezug auf den effektiven 
Einfluss war.36  

Im Hinblick auf das Völkerrecht ist dieser Vorwurf der ungleichen Repräsentation 
allerdings sehr kritisch zu hinterfragen. Vielmehr postuliert die UN-Charta in Artikel 2 Absatz 
1 die souveräne Gleichheit der Mitgliedsstaaten, unabhängig von ihrer politischen und 
wirtschaftlichen Macht.37 Aus diesem Grund gilt außer in den Bretton-Woods Institutionen 
der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds das Prinzip „one state, one vote“.38 

Ein schwer zu überwindendes Problem der UNESCO, der Konflikt zwischen ihren Zielen, 
wurde in Folge des Beitritts der Staaten der Dritten Welt erst ans Tageslicht befördert. 
Einerseits sollte die UNESCO das Gewissen (Weltgewissen) der Nachkriegsordnung sein, 
andererseits technische Kooperation in den Gebieten Bildung, Wissenschaft und Kultur 
fördern.39 Dieses doppelte Mandat, ausgehend von der ursprünglich westlichen 
Orientierung, wurde durch die UDSSR und die Staaten der Dritten Welt in Frage gestellt. Als 
diese Staaten begannen ihre Mehrheiten zu nutzen, mündete dies im von den USA 
geäußerten Politisierungsvorwurf. 40 Dieser ist nicht auf ein spezifisches Themenfeld 
beschränkt, sondern wird vielmehr weitumfassend verstanden. Als ein Beispiel wurde von 
der US Regierung der Umgang der UNESCO im Nahostkonflikt hervorgebracht, wonach die 
UNESCO sich nach Meinung der Vereinigten Staaten zu sehr auf die Seite Palästinas stellte. 
Konsequenz dessen war die Krise zwischen UNESCO und den Vereinigten Staaten 1974 und 
1975.41 Uneinigkeiten zwischen den westlichen Staaten und den sich nun in der Mehrheit 
                                                
35 Das Executive Board (Exekutiv Rat) hatte vormals 18 Mitglieder, von denen zehn aus Industriestaaten waren. 

Bis zum Jahre 1984 kam es in Folge der massiven Neubeitritts der de-kolonialisierten Staaten zu einer starken 
Vergrößerung des board, sodass 1984 der Stimmenanteil der westlichen Staaten nur noch bei 20 % lag. D.h. 
sie konnten sich selbst gegen 2/3-Mehrheiten nicht mehr stemmen, Coate 1988, S. 30-31. Teilweise waren 
die Vereinigten Staaten auch weniger vorsichtig in der Äußerung von Kritik. In einer Attacke gegen die 
Mehrheit der Dritten Welt Staaten nannten sie diese eine „tyranny of the majority“ und eine Korruption von 
Demokratie, die als eine Bedrohung für die liberale Welt und das Welthandelssystem aufgefasst wurde, 
Preston et al. 1989, S. 10-13. Der Terminus ‚Dritte Welt‘ suggeriert darüber hinaus fälschlich das 
Vorhandensein eines einheitlichen Blockes. Tatsächlich waren die Staaten der Dritten Welt jedoch sehr 
heterogen in ihrem Auftreten, was eine gemeinsame, kohärente Politik gegen die Industriestaaten kaum zu 
Stande kommen ließ, Preston et al. 1989, S. 163. 

36 Coate 1988, S. 32. Die WIG war eine Gruppe innerhalb der UNESCO, um westlichen Staaten ein Forum zu 
bieten, Streitfragen zu diskutieren und eine kohärente Politik zu entwickeln. De facto war die Kohäsion der 
Gruppe aber limitiert. Außer in Bezug auf Budgetfragen gab es substantielle Unterschiede zwischen WIG und 
US-Positionen, Coate 1988, S. 85/ 119-122. Preston sieht in dem Vorwurf, dass bspw. Vanuatu das gleiche 
Stimmengewicht wie die Vereinigten Staaten habe, ein „distinct racist element“ im Programm der US-
Regierung, Preston et al. 1989, S. 335. 

37 „The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with 
the following Principles. 1) The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its 
Members“, Art. 2 Absatz 1UN-Charta. 

38 Siehe Artikel 18 Absatz 1 UN-Charta. 
39 Artikel 1 Absatz 1 UNESCO Verfassung, siehe auch Coate 1988, S. 38. 
40 Imber erstellt eine Unterteilung für die verschiedenen Bedeutungen der Politiksierung, Imber 1989, S. 28-39. 

Diese Unterteilung wird hier nicht vorgenommen, sondern es wird ausschließlich der grundlegende Vorwurf 
der Politisierung erläutert. 

41 Die UNESCO wurde so zu einer Geisel des Nahost Konfliktes gemacht, Preston et al. 1989, S. 197ff.  
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befindenden Staaten der Dritten Welt über den Kampf gegen den Kolonialismus, Rassismus 
und Apartheid gelten als ein anderes Beispiel für die Politisierung in der UNESCO.42 

Als Reformziele führten die USA deshalb die Wiederherstellung der Entpolitisierung der 
UNESCO an. Jedoch tritt hier eine besondere Ambivalenz zu Tage. Denn auf der einen Seite 
sorgte die Frustration über das UN-System für den Wunsch einer Entpolitisierung der 
Sonderorganisation. Auf der anderen Seite waren es allerdings gerade die Vereinigen 
Staaten, die die UNESCO als Instrument ihrer eigenen Außenpolitik betrachteten, 
beispielsweise in ihrem weltweiten Kampf zur Eindämmung des Kommunismus.43 Darüber 
hinaus behauptet Imber, dass „nur der Naivste das UNESCO-Mandat als nicht politisch 
herausstellen könnte“.44 Demnach sei der UNESCO durch ihre Verfassung ein expliziter 
politischer Auftrag mit auf dem Weg gegeben worden.45 Für Preston ist der Wunsch der 
USA die Politisierung rückgängig zu machen daher eine „contradiction in terms“; zudem 
unmöglich und unverständlich. Gerade aufgrund des „pervasive influence of […] its informal 
empire“ sei dieser Vorwurf heuchlerisch.46  

Der Vorwurf der mangelnden Effektivität und Effizienz ist recht diffus und 
weitumfassend. Insgesamt lassen sich hierunter vier Kritikpunkte subsumieren: Streitfragen 
um den Haushalt der UNESCO, Kritik an den Management- und Programmaktivitäten, Kritik 
an der Personalpolitik sowie zuletzt Kritik an der Amtsführung des Generaldirektors selbst.47 
Kernproblem für die Vereinigten Staaten war unter den genannten Aspekten die 
Haushaltsfrage. Das Argument seitens der USA, die UNESCO würde Gelder verschwendet, 
begleitete die Organisation seit ihrer Gründung.48 Die Vehemenz mit der diese 
Behauptungen vorgebracht wurden, erreichte mit der Reagan-Administration ein 
unbekanntes Ausmaß. Das Problem der UNESCO war, dass die Vereinigten Staaten die 
Hauptarbeit („day to day work“) der UNESCO und ihren Erfolgen wenig Aufmerksamkeit 
schenkten, weil auch die Themen medial kaum beachtet wurden. Deshalb müssen die 
Erfolge der UNESCO auch immer in Verbindung zu ihrem eingeschränkten Budget gesehen 
werden.49 
Wichtig hervorzuheben ist aus diesem Grund, dass selbst das State Department in einem 
Memorandum vor dem Austritt der Vereinigten Staaten die zahlreichen durch die 
Mitgliedschaft zur UNESCO entstandenen Vorteile nennt.50 Ziel der USA war es, ein 

                                                
42 Schmitz 1995, S. 31. Auch kritisierten die Vereinigten Staaten verzerrende Programme im Bereich 

Menschenrechte und der Abrüstungserziehung (Disarmament education), Imber 1989 S. 89. Gerade die 
Vorwürfe im Bereich der Politisierung im disarmament stellen sich als haltlos heraus weil der Chefarchitekt 
des Ansatzes ein US-Stabsmitglied war, Coate 1988, S. 16. Weiterhin unterstellen die USA der UNESCO eine 
zu enge Beziehung zu bestimmten politischen Gruppierungen, z.B. der PLO (Palestina Liberation 
Organisation) und der SWAPO (South West Africa People’s Organisation), Imber 1989, S. 97; Kittel 1995, S. 
243. 

43 Imber 1989, S. 15. Auch ihr erfolgreicher Versuch die Volkrepublik China 20 Jahre aus dem UN System 
herauszuhalten ist als aktive Politisierung desselben zu verstehen, Imber 1989, S. 40; Preston 1989, S. 257. 
Auch nutzten die Vereinigten Staaten die UNESCO, um Menschenrechtsverletzungen der Sowjetunion 
aufzudecken, Coate 1988, S. 33. 

44 Imber 1989, S. 100. [Übersetzung durch den Autor.] 
45 Beispielsweise legt Artikel 1 Absatz 1 der UNESCO-Verfassung bereits ein starkes Gewicht auf die Achtung 

der Menschenrechte. Außerdem wird betont „den freien Austausch von Ideen durch Wort und Bild [zu] 
erleichtern“, Art. 1 Absatz 2 lit. a UNESCO-Verfassung. 

46 Preston et al. 1989, S. 20-21,188. Zudem ist die starke westliche Ausrichtung mit der Wahl, das Hauptquartier 
in Paris zu errichten, offensichtlich. Darüber hinaus sind es die westlichen Staaten gewesen, die die Aufgaben 
der UNESCO einschränken und kontrollierten, Preston 1989, S. 257-262. 

47 Schmitz 1995, S. 23-52. 
48 Dies ging soweit, dass viele US-Amerikaner die Vereinigten Staaten eher als Patron oder Gönner der UNESCO 

ansahen als eine gegenseitig nutzen bringende Partnerschaft, Imber 1989, S. 103. 
49 Preston et al. 1989, S. 153, 190-191. 
50 Preston et al. 1989, S. 195. 
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nominales Nullwachstum des UNESCO-Budgets durchzusetzen.51 Versuche feste Zahlungen 
an die UNESCO einzubehalten (stärkere Variante) oder aufzuschieben (schwächere Variante) 
brachten zudem nicht den gewünschten Erfolg.52 Obwohl nach außen so lautstark gefordert, 
fällt auf, dass das der UNESCO von den Vereinigten Staaten gestellte Ultimatum die 
Budgetfrage nicht mehr erwähnt.53 
Neben der Budgetfrage war ein weiterer Kritikpunkt, dass die UNESCO zu wenig „field 
work“ durchführen würde. Die Vereinigten Staaten vergaßen allerdings bei ihrer Kritik, dass 
die UNESCO mehr als eine Universität denn als eine Hilfsorganisation arbeitet. Dies 
reflektierte sich sowohl im Programm als auch in der Tatsache, dass ein Großteil des Stabes 
im Hauptquartier arbeitete, und nicht wie bei Hilfsorganisationen üblich im Feld. Für Imber 
wäre es daher ein fundamentaler Fehler die UNESCO als „field organisation“ zu begreifen.54 
Dieser Aspekt wird im Abschnitt der multilateralen Bildungsfinanzierung erneut aufgegriffen. 
Deutlich wird hier vor allem wieder die Ambivalenz der US-Kritik. Bis zum Austritt der 
Vereinigten Staaten verhinderten freilich die Industriestaaten gerade die „field work“ zu 
verstärken, weil das höhere Pflichtzahlungen der reichen Staaten als Konsequenz hätte.55 
Zudem zogen die USA bezüglich der technischen Assistenz das UNDP der UNESCO vor mit 
dem Ziel das UNDP auszubauen und das UNESCO-Budget weiter einzuschränken.56 Die 
Missstimmung an der Amtsführung des Generaldirektors richtete sich immer gegen den 
senegalesischen Generaldirektor Amadou-Mahtar M’Bow, da die Kritik zuvor rein 
programmatischer Natur war. Die Vereinigten Staaten warfen M’Bow unter anderem vor, 
dass er die Staaten der Dritten Welt auf Kosten der Industriestaaten bevorzugen würde. 
Auch beschuldigten die Vereinigten Staaten M’Bow seine dominante Position als 
Generaldirektor auszubauen, um so auch eine Zentralisierung der UNESCO und des 
Sekretariats zu erreichen, wiederrum auf Kosten der westlichen Staaten.57 Im Hinblick auf 
die Personalpolitik sah die WIG M’Bow als „despotischen und inkompetenten Verwalter, der 
persönliche Begünstigung förderte“.58 Hauptkritik an M’Bow war die Forcierung der NWICO, 
die praktisch mit Beginn seiner ersten Amtszeit 1976 auf die Agenda der UNESCO gesetzt 
wurde. Die Kontroverse um die NWICO sollte sich als essentiellste Streitfrage in der 
Beziehung zu den Vereinigten Staaten herausstellen.59 Im Kern ging es bei der NWICO 
darum, dass die Dritte Welt sich durch die Überlegenheit der USA in der Kommunikations- 
und Informationstechnologie bedroht fühlte und aus diesem Grund diese zum Schutz ihrer 

                                                
51 Bemerkenswerterweise fällt die Kritik der Reagan-Administration am UNESCO-Budget in einen Zeitraum, in 

dem sich die Vereinigten Staaten so massiv wie nie in ihrer Geschichte verschuldeten, McKay S. 384-389. 
52 Imber 1989, S. 124. Nach der Verfassung der Sonderorganisation muss man zwischen Vorenthalten von 

Beiträgen und Rückständen unterscheiden; Während erstere grundsätzlich nicht zulässig sind, letztere unter 
Umständen schon. Art. 4 C Absatz 8 lit. b UNESCO-Verfassung; Imber 1989, S. 127.  

53 Zu den im Ultimatum enthaltenen Forderungen zählten die Beendigung der ‚politischen‘ Programme, eine 
Ende der Diskriminierung Israels, die Aufgabe der Verfolgung der NWICO sowie eine de facto Veto Macht für 
die westlichen Staaten. Es ist bemerkenswert, dass die Israelfrage sich in diesen Forderungen wiederfindet, 
da sie auf dem Klimax der US Kritik an der UNESCO nicht mehr zu den Hauptkritikpunkten zählte. Gleiches 
gilt für die Kontroverse um das Budget der UNESCO, Preston et al. 1989, S. 107, 175; Imber 1989, S. 113. 

54 Imber 1989, S. 109-115. 
55 Preston et al. 1989, S. 266. 
56 Imber 1989, S. 137. 
57 Coate 1988, S. 41-42; Kittel 1995, S. 217. 
58 Coate 1988, S. 71; Kittel 1995, S. 232-240. 
59 Bereits bei der Gründung der UNESCO waren sich die Vereinigten Staaten der Wichtigkeit dieses Bereiches 

bewusst und drängten darauf, diesen in das Mandat der UNESCO zu integrieren. Aus den Erfahrungen des 
Zweiten Weltkrieges waren sie sich bewusst, dass Kommunikation einen massiven politischen Einfluss 
haben kann („ winning battles over minds“), einerseits im Hinblick auf die erwartete ideologische 
Auseinandersetzung mit der UDSSR aber auch als ein Werkzeug, um wirtschaftlichen Einfluss zu erlangen, 
Preston et al. 1989, S. 38-40. 
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eigenen Souveränität und ihrer Bevölkerung regulieren und kontrollieren wollten.60 So war 
die Dritte Welt mehrheitlich unzufrieden über die westliche Berichterstattung in ihren 
Ländern.61 Die Vereinigten Staaten haben die NWICO von vornerein als ein Angriff auf den 
freien Informationsfluss, und damit ihre Grundwerte, begriffen. Daraus ergab sich eine sehr 
geringe Kompromissbereitschaft der Vereinigten Staaten in dieser Frage.62 

Wie oben bereits dargelegt war der Hauptakteur in der amerikanischen UNESCO-Politik 
das State Department. Nachdem Ronald Reagan US-Präsident wurde, setzte er im State 
Department gezielt Vertraute ein, die seine von Skepsis geprägte Politik gegenüber 
internationalen Organisationen vertreten sollten. Das heißt, wenn auch implizit, wurde diese 
Politik vom Weißen Haus mit forciert.63 Von den anderen Akteuren warb einzig die Nationale 
Kommission der UNESCO in den Vereinigten Staat eindringlich für einen Erhalt der 
Mitgliedschaft in der UNESCO, weil diese im nationalen Interesse liege. Allerdings wurde 
die Kommission vom State Department zur Zeiten der Präsidentschaft Reagans nicht mehr 
zur Konsultation der US-Politik zur UNESCO hinzugezogen. Im weiteren Verlauf wurde ihr 
von der Reagan-Administration nach und nach die komplette Förderung gestrichen mit der 
Konsequenz, dass sie sich schließlich auflösen musste.64  

In den US-Medien kam es zu einem „Propaganda-Kampf“ über die Meinungshoheit im 
Hinblick auf den Austritt aus der UNESCO. Allerdings war dieser Kampf sehr ungleich, da die 
Nichtregierungsorganisationen und die Nationale Kommission mit ihren bescheidenen 
Mitteln einen übermächtigen Gegner gegenüber standen. Zum einen nahmen die meisten 
landesweiten Medien eine unausgewogene und unverhältnismäßig feindliche Haltung 
gegenüber der UNESCO ein, zum anderen standen einflussreiche think tanks und Lobby-
Gruppen auf der Seite der UNESCO-Kritiker, die wiederrum leichten Zugang zu den Medien 
hatten.65 Zwischen Medien und Politik entspannte sich somit ein weitreichendes Netzwerk 

                                                
60 Preston et al. 1989, S. 50. Tatsächlich war die WIG gegen eine Kontrolle des Informationsflusses. Dennoch 

entstand auch in einigen westlichen Staaten ein gewisses Unwohlsein ob der Dominanz der Vereinigten 
Staaten auf diesem Gebiet. Frankreich warf unter anderem den USA vor, sie würden einen „mass-media 
imperialism“ führen. Die Vereinigten Staaten konnten die Bedeutung der Bedenken, so Prestons 
Schlussfolgerung, aufgrund ihrer „cultural blindness“ allerdings nie richtig verstehen, Preston et al. 1989, S. 
55. 

61 Coate 1988, S. 105. 
62 Kittel zeichnet eine sich verändernde US-Position zur NWICO nach. Zwischen 1976 und 1983 war das US-

Verhalten dominierend konditional (Verhalten abhängig vom gegenüber), d.h. es bestand zumindest noch eine 
Diskussionsbereitschaft, z.B. flankierende Maßnahmen zum Schutz der Entwicklungsländer zuzulassen. Ab 
1983 war die US-Haltung dann vehement ablehnend und konfrontativ ohne die Aussicht auf einen 
Kompromiss, Kittel 1995, S. 237-248. Dies wiederrum lässt sich mit dem US-Regierungswechsel von Carter 
zu Reagan erklären. Die Reagan-Administration vertrat hier eine sehr unnachgiebige Politik gegenüber 
internationalen Organisationen. 

63 Federführend im State Department agierte die Abteilung des Assistant Secretary of State for International 
Organization Affairs Gregory Newell. Als Weggefährte von Reagan und mit seiner Rückdeckung betrieb er 
eine ideologisch motivierte Kampagne mit dem Ziel die UNESCO zu demütigen (UN bashing), Imber 1989, S. 
119. Kittel sieht seine Einsetzung bereits als erste Vorentscheidung zum Austritt aus der UNESCO. 
Unqualifiziert für diese Aufgabe bestand unter seiner Regie kaum Interesse an aktiver Programmarbeit; man 
bekämpfte eher lediglich Initiativen, die man für schädlich hielt. Ständige Personalwechsel verhinderte 
zusätzlich eine kohärente Politikformulierung, Kittel 1995, S. 219-221, 235-245. 

64 Coate 1988, S. 155; Imber 1989, S. 107; Preston et a. 1989, S. 141, 160.; Kittel 1995, S. 225-227. 
65 Preston et al. 1989, S. 159. Unter den think tanks nahm vor allem die National Heritage Foundation eine 

äußerst ablehnende Haltung ein, die durch eigene Publikationen einen „war of ideas“ und eine 
Diffamationskampagne gegen die UN und ihre Sonderorganisationen führte. Coate 1988, S. 125-128; Preston 
et al. 1989, S. 138; Kittel 1995, S. 223. Die Gegner der UNESCO hatten deshalb die wesentlichen Vorteile 
(Zugang zum Weißen Haus, Verbündete im Kongress, US-Medien, Lobbykampagnen) auf ihrer Seite. Preston 
et al. 1989, S. 175. 
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mit dem Ziel einer mit der Reagan-Administration konformen Berichterstattung, um die 
öffentliche Meinung in Bezug auf die UNESCO zu beeinflussen.66 

Alle genannten Kritikpunkte wurden allerdings nicht durchweg in gleicher Intensität 
vorgetragen. Einige Kritikpunkte flauten darüber hinaus bis zur Austrittsankündigung wieder 
ab. Andere Gründe traten erst nach der Rücktrittsankündigung in den Vordergrund. Alle 
genannten Aspekte lassen darauf schließen, dass es sich bei der Kritik, wenn auch nur zum 
Teil, um vorgeschobene Gründe für den Austritt handelte.67 Außerdem ist die Kritik so 
weitreichend und wenig konstruktiv formuliert, dass eine Erfüllung aller Kritikpunkte durch 
die UNESCO nahezu unmöglich war. Deutlich wird dies auch in dem von den USA gestellten 
Ultimatum an die UNESCO nachdem man die Notifikation des Rückritts am 29.12. 1983 an 
die UNESCO übermittelte. Zweck dessen war, dass die UNESCO den Forderungen nach 
Reform nachgibt. De facto waren diese Forderungen in ihrer Reichweite unmöglich zu 
erfüllen und offenbaren somit, dass der Austritt aus der UNESCO bereits beschlossene 
Sache war.68 Dennoch setzte sich die Generalkonferenz der UNESCO mit den Forderungen 
auseinander und war zu Zugeständnissen, um ein Austreten zu verhindern, bereit. Ein 
Zugeständnis war beispielsweise der Vorschlag, das Budget der UNESCO bis einschließlich 
1987 einzufrieren.69 In den darauffolgenden Reformdebatten engagierten sich die 
Vereinigten Staaten aber wenig, sondern waren nur auf ihren Austritt fixiert, der folgerichtig 
entsprechend Artikel II Absatz 6 der UNESCO-Verfassung am 01.01. 1985 wirksam wurde.70 
 

b) Die rechtliche Dimension 
 

Der Austritt aus der UNESCO ist explizit in ihrer Verfassung geregelt. Nach Artikel II Absatz 6 
der Verfassung der UNESCO kann  
„[j]eder Mitgliedstaat und jedes Assozierte Mitglied der UNESCO […] nach einer an den 

Generaldirektor / die Generaldirektorin zu richtenden Kündigung aus der Organisation 

austreten. Die Kündigung wird am 31. Dezember des Jahres wirksam, das auf das Jahr 

folgt, in dessen Verlauf die Kündigung angezeigt wurde. Der Austritt berührt nicht die 

finanziellen Verpflichtungen, die gegenüber der UNESCO an dem Tage bestehen, mit dem 

der Austritt wirksam wird. […]“.71 

Einschlägig normiert ist die Beendigung und Suspendierung von Verträgen zudem in 
Abschnitt 3 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge (WVK). Die Artikel 54 
bis 64, hierbei insbesondere relevant Artikel 56 falls die UNESCO-Verfassung kein 
ausdrücklich geregeltes Kündigungsrecht enthielte, sind allerdings nur von theoretischer 
Bedeutung, weil die Vereinigten Staaten nicht Vertragsstaat des WVK sind.72 73 

                                                
66 Preston et al. 1989, S. 328-335; Kittel 1995, S. 223. Die Medien griffen bereitwillig Kritik an der UNESCO auf 

wie zum Beispiel im Falle des Vorwurfes der ungleichen Repräsentation, das heißt, dass die Vereinigten 
Staaten trotz des „one state, one vote“ Prinzips für mehr als ein Fünftel des gesamten UNESCO-Budgehts 
aufkamen. Aufgrund seiner Einfachheit ließ sich dieser publikumsgerecht darstellen und weiterverbreiten, 
was zur Verstärkung des negativen Images der UNESCO weiter beitrug, Kittel 1995, S. 225.  

67 Kittel 1995, S. 223-251.  
68 Coate 1988, S. 143.  
69 Wie zu erwarten stellte allerdings ein von der Reagan-Regierung eingesetztes Experten-Panel fest, dass die 

US-Bedenken nicht genügend ausgeräumt wurden. Imber 1989, S. 111-112. 
70 Die Austrittsankündigung bewirkte dennoch einen über den Austritt der USA hinausgehenden Reformdruck in 

der UNESCO, Kittel 1995, S. 253. 
71 Verfassung der UNESCO. 
72 Artikel 56: Kündigung eines Vertrages oder Rücktritt von einem Vertrag, der keine Bestimmung über 

Beendigung, Kündigung oder Rücktritt enthält, Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge. „Enthält 
ein Vertrag keine Bestimmungen über Beendigung, Kündigung, oder Rücktritt, so sind Kündigung und 
Rücktritt grundsätzlich ausgeschlossen“, wobei Hobe im folgenden auch Ausnahmen anführt, Hobe 2008, S. 
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Wie bereits oben angeführt, stellte der US-Außenminister George Shultz am 29.12.1983 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen eine Nachricht zu, in der er ankündigt, den 
Generaldirektor der UNESCO über den Austritt der Vereinigten Staaten aus der 
Sonderorganisation in Kenntnis zu setzen.74 In diesem Sinne haben die Vereinigten Staaten 
im rechtlich zulässigen Rahmen gehandelt. Wirksam geworden ist der Austritt somit zum 
31.12. 1984. Im Gegensatz zu anderen Vertragswerken ist es nach Verfassung der UNESCO 
nicht notwendig, zusätzliche Gründe für die Kündigung anzuführen.75 

Bei der Kündigung handelt es sich in Bezug auf rechtsgeschäftliches Handeln im 
Völkerrecht um eine einseitige Handlung. Zu einseitigen Handlungen des Völkerrechts 
zählen unter anderen die Anerkennung, der Protest, die Notifikation sowie der Verzicht. 
Ihnen allen ist gemein, dass sie Rechtswirkung entfalten.76 Im Falle der Kündigung handelt 
es sich um eine Notifikation. Gegenstand der Notifikation ist, dass die Voraussetzung für die 
völkerrechtliche Wirkung eines einseitigen Aktes dem Adressaten auf diplomatischem Wege 
bekannt gemacht werden muss.77 

 
 

4. DIE MULTILATERALE BILDUNGSFINANZIERUNG 
 

Das folgende Kapitel widmet sich dem Aspekt der multilateralen Bildungsfinanzierung der 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen mit besonderer Berücksichtigung der 
UNESCO. Es wird sowohl ein kurzer zeitlicher Abriss der Bildungsfinanzierung gegeben als 
auch die wesentlichen Elemente der Bildungsfinanzierung erläutert. Dabei sollen die 
gegenwärtigen Probleme der Bildungsfinanzierung keineswegs außen vor gelassen werden. 
Mit diesem Wissen werden im zweiten Teilabschnitt des Kapitels die Auswirkungen, die der 
Austritt der Vereinigten Staaten in der UNESCO hervorrief, diskutiert. Bei der Bearbeitung 
des Kapitels wird sich vor allen auf die aktuellste Publikation von Hüfner gestützt, da sie sich 
zum einen auf dem neusten Forschungsstand befindet und zum anderen das durchaus 
umfangreiche Thema der multilateralen Bildungsfinanzierung prägnant wiedergibt. 78 
 

                                                                                                                                                   
229. Kontrovers wird dabei auch über die Möglichkeit des (freiwilligen) Austritts aus den Vereinten Nationen 
diskutiert. Vgl. hierzu Simma 2002, S. 173 ff. 

73 Die Vereinigten Staaten haben den Vertrag zwar 1970 unterzeichnet, aber nach innerstaatlichem Recht der 
USA muss der Vertrag vom Senat mit Zweidrittel-Mehrheit ratifiziert werden, McKay S. 184-193. Dies ist 
bisher nicht geschehen. Allerdings kann aufgrund der Tatsache, dass zum einen durch die WVK mehrheitlich 
bestehendes Völkergewohnheitsrecht kodifiziert wurde, sowie zum anderen durch den hohen 
Ratifikationsstand geschlossen werden, dass die WVK mittlerweile völkergewohnheitsrechtlichen Status hat. 

74 Interessanterweise stellt er heraus, dass die Vereinigten Staaten dennoch ihre finanziellen Verpflichtungen 
gedenken zu erfüllen. „While the decision to withdraw from UNESCO is firm, we will remain a full member 

during 1984, paying our financial obligations“, Text of Message Delivered to the Secretary General of the 
United Nations on December 29, 1983. Siehe U.S. Message to Secretary General of the United Nations 
(29.12.1983): United States: Withdrawal from UNESCO. In: International Legal Materials, 23(1), S. 218-230. 
Tatsächlich ist es laut Verfassung der UNESCO ohnehin eine rechtliche Verpflichtung, im Jahr vor dem 
Austritt weiterhin als Mitgliedstaat Beiträge zu entrichten. 

75 Beispielsweise besagt der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT), dass Vertragsstaaten „in 
exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the treaty [mit der Einschränkung] if it 
decides that extraordinary events, related to the subject matter of this treaty, have jeopardized the supreme 
interests of its country,” Artikel X Absatz 1 NPT. [Hervorhebung durch den Autor] 

76 Hobe 2008, S. 209. 
77 Hobe 2008, S. 210-211. 
78 Hüfner 2011. Zudem ist die Beschaffung von verlässlichen Informationen über multilaterale Bildungs-

finanzierung schwierig aufgrund von Abgrenzungsproblemen zu anderen Finanzierungsarten. Hüfner 2011, S. 
27. 
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a) Die multilaterale Bildungsfinanzierung und die UNESCO 
 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Dies gilt es vor einer Betrachtung der 
multilateralen Bildungsfinanzierung festzuhalten. Einklang hat das Recht auf Bildung sowohl 
in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 als auch in den 
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) von 1966 
gefunden.798081 Im UN-System wird die Bildungsfinanzierung häufig auf zwei Organisationen, 
das Kinderhilfswerk der UN (UNICEF) und das UNDP, reduziert. Es müssen jedoch weitere 
Programme, die Bildungsarbeit verrichten, berücksichtigt werden. Dazu zählen der Hohe 
Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), die Weltbankgruppe sowie die 
UNESCO.82 Es ist selbsterklärend, dass jede Organisation versucht, so viel Gelder wie 
möglich für ihre Programme zu akquirieren, was zu sogenannten ‚turf wars‘ führen kann.83 

Wie bereits dargelegt wurde, hatte der De-Kolonialisierungsprozess signifikante 
Auswirkung auf die UNESCO. Gleiches gilt auch für die multilaterale Bildungsfinanzierung. In 
Folge dieses Prozesses verschoben sich die Arbeitsperspektiven und –prioritäten der 
Finanzierung; ein Konflikt zwischen wohlhabenden ‚Norden‘ und armen ‚Süden‘ wurde mit 
der Zeit erkennbar.84 Mit dem Status einer Sonderorganisation („specialized agency“) 
verfügt die UNESCO über eine eigene Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit und 
eigenem Haushalt, welcher im Jahr 2011 326,5 Mio. US-Dollar betrug.85 

Mit dem Ziel einzelne Projekte und Programme in den Vordergrund zu rücken und 
verstärkt zu fördern, begann die UNESCO bereits nach ihrer Gründung damit, in 
Entwicklungsdekaden zu planen. Allerdings soll an dieser Stelle nicht explizit auf jede 
Dekade im Detail eingegangen werden.86 Ziel ist es vielmehr, gleichbleibende Muster und 
Änderungen in der Bildungsfinanzierung hervorzuheben. Problematisch an der Einteilung in 
Entwicklungsdekaden waren die häufigen Wechsel im UNESCO-Sekretariat und an der 
Spitze der UNESCO, da dies zu vielen kontroversen Reformansätzen führte, welche nie 
umfassend zu Ende gedacht werden konnten. Darunter litten im Endeffekt die Projekte.87 

                                                
79 AEMR siehe unter http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html 
80 IPwskR siehe unter http://www.auswaertiges-amt.de/cae/servlet/contentblob/360806/publicationFile/3618/  
81 Hüfner 2011, S. 10-18. „Jeder hat das Recht auf Bildung […]“. (Artikel 26 Absatz 1 AEMR) „Die 

Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf Bildung an […]“ (Artikel 13 Absatz IPwskR). Zwar ist die 
AEMR eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen und damit völkerrechtlich nicht 
bindend. Durch Staatenpraxis und opinio iuris entfaltet die Erklärung allerdings völkergewohnheitsrechtliche 
Wirkung. 

82 Zur Wichtigkeit der externen Bildungsfinanzierung (Anfang der 80er Jahre) siehe Hüfner und Nauman 1985, S. 
47-60. 

83 Hüfner 2011, S. 30-32. Ein Problem der UNESCO von Anfang an war es auch, dass es innerhalb der UNESCO 
einen Wettbewerb um Prioritäten gibt, und sich daher Prioritäten für einen fixen Zeitraum kaum etablieren 
können. Preston et al. 1989, S. 188. 

84 Trotz der neu gewonnenen Mehrheiten ist die Macht der Entwicklungsländer in der UN (d.h. in der 
Generalversammlung) nach wie vor begrenzt. Hüfner 2011, S. 45. 

85 Hüfner 2011, S. 62. Dabei dient die UNESCO weiterhin der übergeordneten Zielsetzung der UN, der Erhaltung 
des Weltfriedens und internationaler Sicherheit nach Artikel 1 Absatz 1 UN-Charta. Hüfner 2011, S. 61-62. 
Artikel 57 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 63 der UN Charta bringt die Sonderorganisationen in eine 
Beziehung zur UN selbst. Koordinationsinstrument zwischen UN und den Sonderorganisationen ist der 
Wirtschafts- und Sozialrat der UN (Artikel 63 UN-Charta). 

86 Beispielsweise zielte die Entwicklungsdekade 1949-59 auf die Verwirklichung von zwei Projekten, der 
‚fundamental education‘ (Mindestmaß an Bildung/ Bekämpfung des Analphabetismus‘) und der ‚education for 
international understanding‘, Hüfner 2011, S. 62. 

87 Hüfner 2011, S. 81. 
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Bis zum Austritt der Vereinigten Staaten zum Ende des Jahres 1984 wuchs der UNESCO-
Haushalt in den folgenden Entwicklungsdekaden kontinuierlich an.88  

Der Haushalt der UNESCO selbst setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen. Den 
allergrößten Anteil nehmen die Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten ein, wenngleich dieser 
Anteil gegenwärtig in relativer Betrachtung geringer wird. Neben den Pflichtbeiträgen fließen 
noch freiwillige Beiträge und Spenden in den Haushalt. Das Manko dieser ist jedoch, dass 
sie in den meisten Fällen projektgebunden sind. Zudem erhält die UNESCO weitere 
Leistungen aus dem UN-System.89 Außerdem können UNESCO-Projekte auch mit Hilfe von 
Ausgaben aus anderen Ressorts unterstützt werden.90 Verabschiedet wird der Haushalt 
grundsätzlich immer in Zweijahreshaushalten. Der Anteil zur Bildungsfinanzierung im 
UNESCO-Haushalt betrug in allen Entwicklungsdekaden um die 20 Prozent.91  

Bildungsfinanzierung ist dennoch immer auch den Schwankungen der Weltkonjunktur 
unterworfen. In Zeiten von Rezessionen der Weltwirtschaft oder Schuldenkrisen sind die 
Ausgaben zur multilateralen Bildungsfinanzierung mit die ersten, die als entbehrlich erachtet 
werden.92 Vor diesem Hintergrund kam es auf der Weltkonferenz „Bildung für alle“ in 
Jomtien in Thailand 1990 zu der kontroversen Forderung, dass die Entwicklungsländer ihre 
Militärausgaben zum Wohle der Bildungsausgaben umverteilen sollen.93  

In der Gegenwart steht die UNESCO vor einigen Herausforderungen in der multilateralen 
Bildungsfinanzierung. Obwohl die UNESCO sich als „undisputed leader in education“94 
begreift, ist ihre Position auf dem Gebiet der Bildung nicht nur von anderen UN-
Sonderorganisationen, wie der Weltbank, bedroht, sondern auch von internationalen 
Organisationen wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD).95 Zudem sieht sich die UNESCO, obwohl die Jahreshaushalte nach den 80er Jahren 
wieder leicht gestiegen sind, einem Rückgang des Anteils an UN-Mitteln an den 
Gesamtausgaben ausgesetzt. Dies liegt daran, dass Staaten Beiträge eher für 
projektgebundene Mittel freimachen, weil sie in diesem Fall über den Einsatz ihrer Beiträge 
mitbestimmen können.96 

Des Weiteren werden dem Bereich Bildung zwei Ziele der sogenannten Millenniums-
Entwicklungsziele der UN zugeschrieben. Zwar sind hier leichte Verbesserungen in der 
Umsetzung der Millenniumsziele in Sicht, es bleibt jedoch äußerst fraglich, ob diese bis 

                                                
88 Gleichzeitig gelang es den Vereinigten Staaten das Anfangsbudget der UNESCO sehr weit nach unten zu 

drücken, weshalb eine Steigerung des Budgets nicht zwingend verwundert. Um die Ziele der UNESCO zu 
erreichen, ist es dennoch viel zu gering, Preston et al. 1989, S. 43. 

89 An Leistungen aus dem UN-System sind der Sonderfonds (der UN) und das Expanded Program of Technical 
Assistance (EPTA) zu nennen. Die Mittel des EPTA werden allerdings durch das UNDP gesteuert, Hüfner 
2011, 63-64.  

90 Mitte der 1970er Jahre entschlossen sich UNESCO, UNICEF und UNDP für mehr Zusammenarbeit bei der 
Durchführung von Bildungsprojekten. Hüfner 2011, S. 74. 

91 In der Dekade 2000-09 lag er bei circa 18 Prozent. Hüfner 2011, S. 63-77, 84. 
92 Aktuell für die Finanz- und Schuldenkrise seit 2008 zu Problemen bei der Bildungsfinanzierung. Hüfner 2011, 

S. 83. 
93 Dennoch gilt der auf der Konferenz von Jomtien aufgestellte Grundsatz, dass jeder Mensch, egal welchen 

Alters, die Möglichkeit haben muss, sein Recht auf Bildung entsprechend seiner Bildungsbedürfnisse zu 
verwirklichen. Hüfner 2011, S. 80. 

94 Der Begriff „undisputed leader in education“ geht auf die aktuelle UNESCO-Generaldirektorin Irina Bokowa 
zurück, die damit die neue Zielvorgabe für die UNESCO ausgab, Hüfner 2011, S. 87. 

95 Zum Beispiel führt die OECD sehr medienwirksam das Programme for International Student Assessment 
(„PISA“-Studie) durch, um festzustellen „inwieweit Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer 
Pflichtschulzeit die Kenntnisse und Fähigkeiten für eine volle Teilhabe an der Wissensgesellschaft erworben 
haben“, OECD 2013. 

96 Die Mittel der UN an den Gesamtausgaben sind von 60 Prozent (1980-89) bis auf ca. 30 Prozent in der Dekade 
1990-99 gesunken. Hüfner 2011, S. 79. 
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2015 in all ihrer Breite erfüllt werden können.97 Eine externe Evaluation zur Lage der 
UNESCO von 2009 veranschaulicht, welch großen Herausforderungen die 
Sonderorganisation im Bildungssektor zu bewältigen hat.98 

Abschließend soll noch kurz auf den weiter oben von den USA ins Spiel gebrachten 
Vorwurf, die UNESCO solle mehr „field work“ durchführen, sich also mehr in eine „field 
organisation“ umwandeln, eingegangen werden. Dieser Vorwurf ist gleich mit mehreren 
Problemen behaftet. Zum einen verstand sich die UNESCO selbst nie als eine solche 
Organisation, weshalb es auch nicht in ihrem Mandat verankert ist. Mehr als Universität als 
als Hilfsorganisation arbeitend, soll sie vielmehr das Gewissen einer friedlichen 
Nachkriegsordnung sein.99 Bei dieser Kritik muss ferner auf die geringe 
Haushaltsausstattung der UNESCO hingewiesen werden. Hier sind es, wie gezeigt wurde, 
vor allem die Vereinigten Staaten, die sich für einen sehr moderaten Haushalt der UNESCO 
einsetzen. Aus diesem Grund ist die Kritik gewissermaßen scheinheilig, weil es freilich die 
Industriestaaten unter Führung der Vereinigten Staaten sind, die einen größeren Haushalt 
vehement bekämpfen. Gleichzeitig gibt es gerade wegen des oben genannten Aspektes 
Einwände, dass die UNESCO keine Entwicklungsorganisation sein kann. Somit ist die 
UNESCO in diesem Fall eine Arena für zwei konfligierende Interessen. Akteure auf der einen 
Seite des Spektrums kritisieren, dass die UNESCO aufgrund ihres geringen Etats keine 
Hilfsorganisation sein kann, während der UNESCO von anderer Seite der Mangel an 
operativen Projekten zur Last gelegt wird. Dies bezeichnet Hüfner als den „Teufelskreis der 
Bildungsfinanzierung“.100 
 

b) Die multilaterale Bildungsfinanzierung und der US-Austritt aus der UNESCO 
 

Die Vereinigten Staaten waren seit ihrer Gründung mit Abstand der größte Beitragszahler 
der UNESCO. Vor dem Austritt belief sich der US-Anteil am Gesamtbudget auf 25 
Prozent.101 Die schiere Größe der finanziellen Beiträge wurde von den USA deshalb immer 
wieder politisch instrumentalisiert, zum Beispiel in Form von Zahlungsrückständen und  
-aussetzungen für nicht mit den Interessen der USA konforme Aktionen.102 Die 
Untersuchung der finanziellen Beiträge schwächt allerdings eher die amerikanische 
Behauptung in der „Opferrolle“ zu sein.103 Im Vergleich zur multilateralen Hilfe war die 

                                                
97 Für den Bildungssektor ist hauptsächlich das zweite (gesicherte Primarbildung) und das dritte (Bekämpfung 

von Geschlechterungleichheit bei Primar- und Sekundarbildung) Ziel von Bedeutung 
98 Allerdings geht aus der verwendeten Literatur nicht hervor, wer die Evaluation für die UNESCO durchführte, 

Hüfner 2011, S. 86. Zum einen sei es schwierig Partner zur Umsetzung von Projekten im UN System zu 
finden. Es gebe nach wie vor keine spezifische Zielsetzung der UNESCO und verschiedene Teile der 
UNESCO konkurrieren eher um Ressourcen anstatt zu kooperieren. Zudem ist die Nachfrage nach Hilfe 
unverändert größer als das Angebot, wobei effektive politische Konzepte zur Verteilung der Mittel fehlen. 
Auch sind Aktivitäten auf Länderebene mit Problemen behaftet, v.a. die technische Expertise sind in einigen 
Bereichen höchst unzureichend, Hüfner 2011, S. 86. 

99 UNESCO Verfassung, Präambel Absatz 6. Siehe auch Imber 1989, S. 100; Kittel 1995, S. 217. 
100 Hüfner 2011, S. 85. 
101 Eine Gesetzgebung des US-Kongresses legte 1972 die 25-Prozent-Deckung für US-Beiträge an internationale 

Organisationen fest, Imber 1989, S. 122. 
102 Finanzielle Sanktionen gegenüber der UNESCO seitens der USA zwischen 1981 und 1983 führten jedoch 

nicht zu den gewünschten Erfolgen, weil die UNESCO über finanzielle Reserven verfügte. Die Vereinigten 
Staaten verloren an Reputation und ihre Isolierung in der UNESCO verstärkte sich, Imber 1989, S. 124. 

103 Im Vergleich der pro-Kopf-Beiträge im UN-System lagen die Vereinigten Staaten 1980 nur auf Platz 18, d.h. 
verglichen mit anderen entwickelten Staaten war ihr Beitrag eher bescheiden, Imber 1989, S. 121-123. 
Bezeichnend ist zudem, dass sich bis zu den Jahren vor dem Austritt der Vereinigten Staaten aus der 
UNESCO die Leistungen der anderen westlichen Industrieländer stark erhöhten. Währenddessen waren die 
USA das einzige Industrieland mit leicht abnehmenden Beiträgen in der Bildungsfinanzierung. Hüfner und 
Naumann 1985, S. 56. 
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bilaterale US-Hilfe um ein Vielfaches höher, was auch damit zusammenhängt, dass 
freiwillige Beiträge eine steigende Bedeutung im Vergleich zu fest veranlagten Beiträgen 
einnehmen.104 

Aufgrund des großen Anteils der US-Zahlungen am Gesamtbudget der UNESCO hatte 
der US-Austritt aus der UNESCO weitreichende Konsequenzen für die Sonderorganisation, 
aber auch für die UN selbst.105 Hinzu kommt noch, dass das Vereinigte Königreich „im 
Schlepptau“ der USA ein Jahr später aus der UNESCO ausgetreten ist. Damit ging ein 
Verlust von insgesamt 30 Prozent des Gesamtbudgets einher. Dass dies zu einer großen 
Krise der UNESCO führen musste, ist ersichtlich.106 Die UNESCO reagierte hierauf mit 
verschiedenen Maßnahmen. Einerseits versuchte sie noch mehr mit anderen UN-
Sonderorganisationen, vor allem auf dem Gebiet der Bildungsförderung, 
zusammenzuarbeiten, um die Lasten der Finanzierung auf verschiedene Schultern zu 
verteilen. Andererseits öffnete sich die UNESCO für eine innovative Suche nach neuen 
Finanzquellen.107 Dennoch darf nicht verschwiegen werden, dass die UNESCO nicht mehr in 
der Lage war, alle ihrer Projekte aufrechtzuerhalten; manchen wurde die Förderung gekürzt, 
andere mussten eingestellt werden.108 Dies zeigte das 1985 „noch immer bestehende 

außerordentliche „Einzelgewicht“ der USA im Gefüge der internationalen Beziehungen [und] 

erklärt deren [der Entwicklungshilfe; der Autor] nach wie vor bestehende große Abhängigkeit 

von der amerikanischen Innen- und Außenpolitik.“109 Nichtsdestotrotz hat der von den 
Vereinigten Staaten evozierte externe Druck dazu geführt, das UNESCO-Budget kritisch zu 
überprüfen. Dies mündete schließlich in internen Reformbemühungen, den UNESCO-
Haushalt effizienter zu gestalten.110 Beispielhaft ist zu nennen, dass nach dem US-Austritt 
eine Nullrunde für das kommende Zweijahres-Budget in einstimmiger Entscheidung 
beschlossen wurde sowie die Entwicklung eines Prioritätensystems für alle UNESCO-
Programme in Angriff genommen wurde.111 

 
 

5. KONSEQUENZEN AUS DEM AUSTRITT 
 

Zweck des folgenden Kapitels ist es kurz aufzulisten, welche Konsequenzen sich für die 
Vereinigten Staaten aus dem UNESCO-Austritt in Bezug auf ihr Verhältnis zur 
Sonderorganisation ergaben. 

Obwohl gezeigt wurde, dass viele Akteure auf den Austritt der USA aus der UNESCO 
hinwirkten, war die Entscheidung für den Rückzug keineswegs Konsens. Vor allem in der 
außenpolitischen „Community“ stieß der Rückzug auf dezidierte Ablehnung, erkennbar 
daran, dass nicht weniger als 83 US-Botschaften ihre Stimme gegen den Austritt erhoben; 

                                                
104 Bilaterale Hilfen werden als Kosten effektiveres Mittel erachtet, um Einfluss zu erlangen. Die Hilfen können 

für favorisierte Projekte reserviert werden, d.h, mit dem Interesse des Spenders verbunden werden. 
Schließlich können sie auch jederzeit verändert werden, ohne Sanktionen (den Verlust von Stimmrechten) 
befürchten zu müssen, Imber 1989, S. 123-126. 

105 Neue Gesetzgebung des Kongresses in Folge des steigenden US Defizites senkte die Deckelung der 
Beiträge von 25 auf maximal 20 Prozent ab dem Jahr 1985. Deshalb musste selbst die UN wie auch andere 
Sonderorganisationen (z.B. ILO, IAEA, WHO, FAO) schwerwiegende Budgeteinschränkungen hinnehmen und 
Budgetreformen vorantreiben. Imber 1989, S. 128-133; Kittel 1995, S. 232. 

106 Coate 1988, S. 1; Hüfner 2011, S. 76. 
107 Dabei kamen sowohl Nicht-Regierungsorganisationen (NGO) als auch multinationale Unternehmen in 

Betracht, wie auch philanthropisch veranlagte Individuen. Hüfner 2011, S. 75-76, 84-85. 
108 Hüfner und Naumann 1985, S. 58. 
109 Hüfner und Naumann 1985, S. 58 (Markierung aus dem Original nicht übernommen). 
110 Kittel 1995, S. 253. 
111 Coate 1988, S. 95. 
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explizit für einen Austritt sprach sich keine Botschaft und kein Konsulat der Vereinigten 
Staaten von Amerika aus.112 Auch äußerten andere Staaten, allen voran Israel, großes 
Unbehagen über den Austritt.113 In Folge des Austritts versuchten die USA Druck auf 
weitere (westliche) Staaten auszuüben, um diese zu einem Austritt zu bewegen. Diesen 
Bemühungen war jedoch nur ein bescheidener Erfolg gegönnt. Die Tatsache, dass die 
Vereinigten Staaten ankündigten, aus der UNESCO auszutreten, ohne ihre westlichen 
Partner (mit Ausnahme Großbritanniens) zu konsultieren, stellte sich in Bezug auf die US 
Reformforderungen als nicht hilfreich heraus.114 De facto reagierten mit dem Vereinigten 
Königreich (zur Verärgerung westlicher Staaten) und Singapur nur zwei Staaten auf die 
amerikanische Forderung dem Beispiel der USA zu folgen, was schlussendlich zeigt, wie 
isoliert die Vereinigten Staaten gewesen sind.115 Bis zu ihrem Austritt versuchten die Briten 
selbst noch Forderungen und Reformvorschläge, die beinahe deckungsgleich mit den 
amerikanischen waren, in der UNESCO voranzutreiben. Es wurden jedoch längst nicht alle 
Vorschläge angenommen und umgesetzt.116 

Nach dem Austritt aus der UNESCO richteten die Vereinigten Staaten eine ‚observer 
mission‘ bei der Sonderorganisation ein. Ihr Ziel war die „demokratischen Interessen der 
Vereinigten Staaten zu verteidigen und mit gleichgesinnten Staaten an Reformmaßnahmen 
zusammenzuarbeiten“.117 Dabei sollte allerdings kritisch hinterfragt werden, wie viel an 
Reform sich außerhalb der UNESCO erreichen lässt, insbesondere im Vergleich zu einem 
UNESCO-Mitgliedstaat.118 Imber bezeichnet die US-Politik zur UNESCO als „UNESCO à la 
carte“. Damit ist gemeint, dass die USA sich die Konventionen der UNESCO, die mit der US 
Politik vertretbar waren, heraussuchten, um sie zu unterstützen. Als Beispiel wird die World 
Heritage Convention genannt.119  

Die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten lange nicht über einen Wiedereintritt 
nachdachten, zeigt im Übrigen, dass sie die UNESCO nicht vermissten. Bis zum Amtsantritt 
von Präsident Clinton hat sich die amerikanische Politik gegenüber der UNESCO nicht 
verändert.120 Erst im Jahre 1995 erwogen die USA eine Rückkehr in die UNESCO. 
Tatsächlich sollten bis zum Wiederbeitritt allerdings noch einige Jahre vergehen.121 Anstelle 
der UNESCO versuchten die USA durch andere Sonderorganisationen der UN, die Aufgaben 
und Mandate der UNESCO zu duplizieren. Die Teilnahme war daher auch aus diesem Grund 
lange als nicht mehr vital für die Interessen der Vereinigten Staaten angesehen worden.122 
Für die multilaterale Bildungsfinanzierung in der UNESCO war der amerikanische (und 
britische) Austritt fatal. Die UNESCO war sowohl in ihrer Reputation als auch in ihren 
                                                
112 Dazu kommen weitere 13 Bundesbehörden, die ihre Ablehnung über den Austritt erklärten. Preston et al. 

1989, S. 177. 
113 Coate 1988, S. 85; Imber 1989, S. 108, 117. 
114 Coate 1988, S. 1, 53. 
115 Preston et al. 1989, S. 338-349. Zwischen dem amerikanischen und britischen Austritt besteht ein 

wechselseitiges Verhältnis. Zum einen hängt der Vollzug des US-Austritts zum 31.12.1984 sehr stark mit der 
britischen Ankündigung, die UNESCO zu verlassen, zusammen. Zum anderen wäre die britische Ankündigung 
ohne vorherige US-Ankündigung, die UNESCO zu verlassen, kaum denkbar. Coate 1988, S. 77, 89-90, 130ff. 
Die Briten betonten allerdings, ihre Entscheidung sei unabhängig von der US-Entscheidung zu Stande 
gekommen. Imber 1989, S. 117. 

116 Coate 1988, S. 96-99. Das Vereinigte Königreich trat mit Wirkung des 31.12.1985 aus der UNESCO aus. Am 
01.07.1997 kam es zum Wiederbeitritt des Vereinigten Königreiches in die UNESCO. 

117 Imber 1989, S. 118. 
118 Imber 1989, S. 118. 
119 Imber 1989, S. 110. Dabei muss insbesondere berücksichtigt werden, dass sich die USA selbst nach ihrer 

Austrittsankündigung, obwohl noch formell UNESCO-Mitglied, wenig in den nun auftretenden 
Reformdebatten engagiert haben. Kittel 1995, S. 253. 

120 Kittel 1995, S. 253. 
121 Rittberger 1995, S. 13. Am 01.10.2003 kam es zum Wiederbeitritt der Vereinigten Staaten in die UNESCO. 
122 Imber 1989, S. 139. 
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finanziellen Möglichkeiten schwer beschädigt.123 In den darauf folgenden Jahren bzw. im 
dem darauf folgenden Jahrzehnt war es deshalb das vorrangige Ziel der UNESCO, die 
verloren gegangene Glaubwürdigkeit und Reputation nach dem „Debakel der 1980er Jahre 
wiederherzustellen“.124  
 
 

6. FAZIT UND AUSBLICK 
 

„UNESCO can be the most useful, as it could be the most dangerous of all the Specialized 

Agencies“125. Diese sehr treffende Aussage eines neuseeländischen UNESCO-Delegierten 
verdeutlicht das Dilemma der UNESCO, welches in seinem vor allem negativen Ausmaß in 
der Beziehung zu den Vereinigten Staaten zum Vorschein gekommen ist. Denn die UNESCO 
konnte seit ihrer Gründung gar nicht verhindern, ideologisiert zu werden. Hierzu haben die 
Vereinigten Staaten zum großen Teil mit beigetragen.126 Es stellt sich hierbei die Frage für 
möglicherweise weiterführende Arbeiten, inwieweit eine Entpolitisierung der Sonder-
organisationen möglich bzw. auch wünschenswert ist. Für Meng, die Prämisse 
vorausgesetzt, dass die Entpolitisierung das Ziel ist, ist dies in der heutigen Zeit aufgrund 
solch kontroverser Themen wie Menschenrechtsfragen weniger denn je ganz zu 
verwirklichen.127 

Die multilaterale Bildungsfinanzierung wurde durch den Austritt schwer getroffen. 
Wenngleich die Erholung hiervon einige Jahre in Anspruch nahm, konnte die UNESCO, 
womöglich zur Überraschung der USA, ihre volle Handlungsfähigkeit in wenigen Jahren 
wieder herstellen. Allerdings konnte die UNESCO zum einen wesentlich weniger große 
Projekte im Bildungsbereich in Eigenregie durchführen. Anhand der Millenniumsziele der UN 
ist allerdings auch ersichtlich, dass Zusammenarbeit der UN-Sonderorganisationen bei der 
Erreichung der Ziele, auch der im Bildungsbereich, durchaus beabsichtigt ist. Zum anderen 
musste man bei einzelnen Projekten den Geberstaaten entgegen kommen. Letzteres hängt 
mit dem Wechsel von festveranlagten zu projektbezogenen Beiträgen zusammen. 

Die in der Einleitung aufgeworfene Frage nach den Gründen für den Austritt aus der 
UNESCO wurde in den vorherigen Kapiteln umfassend dargestellt. Nach der Bearbeitung 
erscheint es dennoch äußerst fraglich, zumal die Gründe schwierig voneinander 
abzugrenzen sind, ob diese Gründe ausreichen, den Austritt glaubhaft zu machen. Dass die 
Kritik der Vereinigten Staaten einen ernsthaften Ursprung hatte, wird dabei nicht bestritten. 
Jedoch spricht die Tatsache, dass Kritikpunkte sich dermaßen stark in ihrer Intensität 
unterschieden bzw. manche Kritikpunkte von der Bildfläche verschwanden und komplett 
neue Aspekte in der Kontroverse vorgebracht wurden, eine andere Sprache. Das nicht zu 
erfüllende Ultimatum sowie das fehlende Interesse, sich in konkreten Reformbemühungen 
zu engagieren, verstärkt den Eindruck, dass mit der Inauguration von Präsident Reagan das 
amerikanische Schicksal in der UNESCO bereits beschlossen war.128 Zudem gibt es auch 

                                                
123 Preston et al. 1989, S. 153. 
124 Hüfner 2011, S. 79. 
125 Laves;Thompson 1957, S. 334; zitiert aus Imber 1989, S. 100. 
126 Coate 1988, S. 38. Die UNESCO war keineswegs die einzige UN Sonderorganisation, der die Vereinigten 

Staaten Politisierung vorwarfen, aber gleichzeitig selbst betrieben. Aus Protest gegen den Ostblock trat die 
USA von 1977 bis 1980 aus der ILO aus. Zudem setzten die Vereinigten Staaten 1980 für einige Monate ihrer 
Mitgliedschaft in der IAEA aus. Imber 1989, S. 42-69 (zur ILO), S. 70-95 (zur IAEA). 

127 Meng 2002, S. 944-966. 
128 Zum einen wurden Memoranden zu Gunsten der UNESCO von der Reagan-Administration ignoriert. Zum 

anderen gaben selbst US-Vertreter zu, dass sich nichts geändert hätte, selbst wenn die UNESCO die 
Forderungen der USA erfüllte, Coate 1988, S. 92. 
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keine Anzeichen, dass der Austritt Teil einer amerikanischen Reformstrategie der UNESCO 
war.129 Falls der Austritt die UNESCO dennoch zu Reformen hätte veranlassen sollen, um 
selbiger zu einen späteren Zeitpunkt wieder beizutreten, ist der UNESCO-Austritt in der 
Retrospektive wenig erfolgreich gewesen.130 

Vielmehr waren für die Reagan-Administration multilaterale internationale Organisationen 
dazu da, um eigene Ausgaben zu kürzen und um Zustimmung für eine eigene spezifische 
Außenpolitik zu erhalten. Nach dem Zuwachs an Entwicklungsländern in der UNESCO sahen 
US-Offizielle die Sonderorganisation als eine „third world agency“, was die UNESCO 
Mitgliedschaft zu einem „no win issue“ machte.131 Nach amerikanischer Auffassung 
verursachte die Teilnahme daher weit mehr Kosten als Nutzen. Neben dem generellen 
Misstrauen in Bezug auf die UN und ihre Sonderorganisationen, fügte sich bei der Reagan-
Administration ein Misstrauen gegenüber einer intellektuellen Sonderorganisation, die sich 
vornehmlich um Bildung, Wissenschaft und Kultur kümmert. Wie in den vorherigen Kapiteln 
dargestellt, war die amerikanische Öffentlichkeit sehr empfänglich für diese Art von Kritik, da 
sie wenig Kenntnis über die UNESCO und ihre Aufgabenfelder hatte. Relevante Streitfragen 
(wie die NWICO) wurden vom Gros der amerikanischen Presse nicht selbstreflektiert und 
daher in ihrer Tragweite nicht umfassend verstanden.132 Dies zeigt, dass es der Reagan-
Administration, mit bereitwilliger Unterstützung der Presse und großer Zustimmung der 
Bevölkerung, darum ging durch den Austritt aus der UNESCO ein Exempel zu statuieren, 
sowohl an der UNESCO als auch an der UN selbst.133 Oder wie es ein früherer Beamter der 
Carter-Administration ausdrückte: „They’ve found the smallest, weakest international 

organisation to attack […] UNESCO is the Grenada of the UN“.134 

 
 
 

                                                
129 Coate 1988, S. 5. 
130 Es kam zwar zu einem Reformdruck. Dieser beschränkte sich jedoch auf den Haushalt der UNESCO. Denn 

die NWICO wurde schon vor dem Austritt der USA nicht in das Mandat der UNESCO integriert und nach dem 
Austritt mit einem neuen Generaldirektor nicht weiter verfolgt, Imber 1989, S. 140. 

131 Coate 1988, S. 146, 155. 
132 Coate 1988, S. 145-155. 
133 Imber 1989, S. 143. 
134 Die Aussage ist von Charles W. Maynes (Assistant Secretary for International Organization in der Carter 

Administration) aus der Newsweek vom 09.01.1984; zitiert in Imber 1989, S. 106. 
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